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hat der 5. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden 
Richter am Oberverwaltungsgericht Munzinger, die Richterin am Oberverwaltungsge-
richt Döpelheuer und die Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. Martini aufgrund der 
mündlichen Verhandlung vom 24. Mai 2023 

am 24. Mai 2023 

für Recht erkannt: 

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 
24. Mai 2022 - 8 K 1387/21 - abgeändert. Die Beklagte wird unter Aufhebung ihres 
Bescheids vom 2. Februar 2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheids der Landesdi-
rektion Sachsen vom 17. August 2021 verpflichtet, der Klägerin für ihre Tochter ..... 
Unterhaltsvorschuss ab dem 1. August 2020 zu gewähren.  

Die Beklagte trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens in beiden Rechtszü-
gen. Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Widerspruchsverfahren wird für not-
wendig erklärt. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstre-
ckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des vollstreck-
baren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vorher Sicherheit in Höhe von 110 % 
des zu vollstreckenden Betrags leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Tatbestand 

Die Klägerin wendet sich mit der Berufung gegen ein Urteil, mit dem ihre Klage abge-

wiesen wurde, die auf Verpflichtung der Beklagten zur Bewilligung von Unterhaltsvor-

schuss für das Kind ..... ab September 2020 unter Aufhebung des Bescheids der Be-

klagten vom 2. Februar 2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheids der Landesdirek-

tion Sachsen vom 17. August 2021 gerichtet war.  

Die Klägerin ist Mutter des am ........ 2018 geborenen Kindes ...... Sie stellte am 10. Juli 

2018 bei der Beklagten einen Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Unter-

haltsvorschussgesetz und gab im Formular auf die Frage zu Versuchen, den Aufent-

haltsort des anderen Elternteils zu ermitteln, die Antwort „Nein, Gründe: keine persön-

lichen Daten vorhanden“ an.  

Im „Fragebogen zur Mitwirkung bei der Vaterschaftsfeststellung“ gab sie an, der Kinds-

vater heiße ..... und sei ca. 33 Jahre alt. Er sei 175 cm groß und schlank, seine Haut-

farbe sei weiß, seine Haarfarbe sei schwarz, er habe eine kurze Frisur, braune Augen, 

keine Brille/Bart/Tätowierung/Piercing und habe ein T-Shirt mit langer Hose sowie 
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Turnschuhe getragen. Sie habe ihn am 26. September 2017 gegen 15 Uhr im ............ 

in ....... kennengelernt. Sie habe im Café gesessen, er habe sie angesprochen und sie 

hätten etwas getrunken und gegessen. Sie hätten belanglosen Smalltalk geführt. Am 

Tag des Kennenlernens hätten sie ca. fünf Stunden miteinander verbracht. Zum inti-

men Kontakt sei es in ihrer Wohnung gekommen. Sie habe am 31. Januar 2018 die 

Schwangerschaft festgestellt. Sie sei noch mehrmals in dem Café gewesen und habe 

die dortigen Mitarbeiter kontaktiert, habe den Kindsvater aber nicht nochmal gesehen.  

Bei einem persönlichen Gespräch am 10. Juli 2018 gab die Klägerin gegenüber der 

Beklagten an, sie habe das Alter von 33 Jahren geschätzt. Sie hätten sich entschlos-

sen, das Gespräch in ihrer Wohnung fortzuführen, wo es zum intimen Kontakt gekom-

men sei. An Verhütung habe sie in diesem Moment nicht gedacht. Weitere Sexualpart-

ner habe sie in der Empfängniszeit nicht gehabt. Sie sei noch mehrmals im Café vor-

stellig geworden, könne den genauen Tag/Monat aber nicht benennen. Sie wisse nicht 

mehr, welche Fragen sie den Mitarbeitern im Café gestellt habe. Sie habe in ihren Fra-

gen direkt auf das Treffen und den Mann Bezug genommen. Sie habe weitere Bemü-

hungen unternommen, z. B. Suche in den sozialen Medien.  

Mit Bescheid der Beklagten vom 23. Mai 2019 wurde der Antrag abgelehnt, weil die 

Klägerin ihrer Mitwirkungspflicht gemäß § 1 Abs. 3 UVG nicht nachgekommen sei. Ihre 

Angaben seien ungenügend, weil sie zu vage seien und in der Gesamtbetrachtung zu 

oberflächlich, um sie als Schilderung eines tatsächlichen Geschehens anzusehen. Die 

Klägerin habe sich bewusst in eine Situation gebracht, in der Bemühungen zur Fest-

stellung des Vaters von vornherein keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätten.  

Der dagegen eingelegte Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 15. No-

vember 2019 zurückgewiesen, weil die Klägerin widersprüchliche Angaben gemacht, 

erhebliches Wissen über die Vaterschaft zurückgehalten und die notwendigen Ermitt-

lungen nicht durchgeführt habe.  

Am 6. April 2020 stellte die Klägerin erneut einen Antrag auf Gewährung von Leistun-

gen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Klägerin gab in einem als Anlage zum 

Antrag eingereichten Formular an, der Kindsvater heiße ....., sei geschätzt 32 Jahre alt, 

deutscher Staatsangehöriger aus Deutschland. Er sei ca. 170 cm groß, habe eine nor-

male Statur, weiße Hautfarbe, schwarze Haarfarbe, kurze Frisur und braune Augen. Er 

sei kein Brillenträger/Bartträger, habe keine Tätowierung/Piercing. Er habe Pullover 

und blaue Jeans getragen. Sie habe ihn am 26. September 2017 um ca. 15 Uhr im 
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............ kennengelernt. Er habe sie angesprochen. Sie hätten über belanglose bzw. 

allgemeine Themen gesprochen. Sie hätten am Tag des Kennenlernens ca. fünf Stun-

den miteinander verbracht. Zum intimen Kontakt sei es in ihrer Wohnung gekommen. 

Am 31. Januar 2018 habe sie die Schwangerschaft festgestellt. Sie habe keine Tele-

fonnummer, keine Adresse und keine E-Mail des Kindsvaters. Sie sei nochmals im 

Café gewesen, um Informationen über den Kindsvater zu erhalten. Die von ihr ange-

sprochenen Mitarbeiter hätten ihr nicht helfen können, weil viele Menschen im Café 

ein- und ausgingen.  

Die Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 6. April 2020 ab, weil die Angaben 

der Klägerin bereits zur Ablehnung ihres früheren Antrags geführt hätten und neue Tat-

sachen bzw. Erkenntnisse nicht vorgetragen worden seien.  

Am 1. September 2020 stellte die Klägerin anwaltlich vertreten einen neuen Antrag auf 

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Sie trug vor, sie 

habe am 26. September 2017 gegen 14:30 Uhr das ............ betreten, an einem Tisch 

im Innenraum Platz genommen und einen Kaffee bestellt. Ca. 30 Minuten später habe 

ein Mann das Café betreten, sich als ..... vorgestellt und sich zu ihr an den Tisch ge-

setzt. Sie habe ihn auf ca. 35 Jahre geschätzt, ca. 170 bis 175 cm groß. Er habe dunkle 

Haare und dunkle Augen gehabt. Sein Aussehen könne als typisch deutsch beschrie-

ben werden. Besondere Kennzeichen oder einen besonderen Dialekt habe sie nicht 

feststellen könne. Er sei sportlich leger mit einem dunklen Shirt, Jeans und Turnschu-

hen bekleidet gewesen. Sie hätten gemeinsam Kaffee getrunken, Kuchen hingegen 

nicht verzehrt. Sie hätten sich über eher belanglose bzw. allgemeine Themen unterhal-

ten, ohne persönliche Interessen oder private Details zu thematisieren. Nach ca. zwei 

Stunden hätten sie sich geeinigt, die Unterhaltung in ihrer Wohnung fortzusetzen. ..... 

habe den Kaffee mit Bargeld bezahlt und sie hätten sich zur Straßenbahnhaltestelle 

begeben. Während der ca. 15 Minuten dauernden Fahrt hätten sie ihre Unterhaltung 

fortgesetzt. Sie habe den Eindruck gehabt, dass ..... sich nicht in ....... auskenne, weil 

er weder gewusst habe, in welchen Stadtteil sie mit der Straßenbahn gefahren seien, 

noch welche Straßenbahnlinie dorthin fahre. In der Wohnung hätten sie ihre Unterhal-

tung fortgeführt. Aus der Situation heraus sei es zum Geschlechtsverkehr gekommen. 

An Verhütung sei in diesem Moment nicht gedacht worden. Nach dem Beischlaf hätten 

sie sich nicht mehr wesentlich unterhalten und habe ..... die Wohnung recht schnell 

verlassen. Etwa vier Monate später habe sie am 31. Januar 2018 die Schwangerschaft 

festgestellt. Nach ihrem Besuch beim Frauenarzt habe sie ihrer Mutter am 31. Januar 
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2018 eine Textnachricht geschickt, dass sie nach einer kurzen Bekanntschaft schwan-

ger sei und nicht wisse, was sie machen solle. Unmittelbar bzw. zeitnah nach Feststel-

len der Schwangerschaft habe sie sich ins ............ begeben, um sich nach Informatio-

nen über ..... zu erkundigen. Es sei ein kalter und ungemütlicher Tag gewesen. Sie 

habe einen Mitarbeiter nach ..... gefragt und sein Aussehen und den Tag des Treffens 

beschrieben. Der Mitarbeiter habe ihr gesagt, dass er dazu und auch zur Identität von 

..... nichts sagen könne, weil täglich sehr viele Gäste das Café besuchten. Auch nach 

diesem Tag sei sie noch mehrmals im ............ gewesen und habe sich nach ..... um-

gesehen. Zudem habe sie im Internet nach ihm gesucht und auch im Stadtgebiet stets 

Ausschau nach ihm gehalten. Alle Ermittlungsversuche seien aber bislang erfolglos 

geblieben.  

Die Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 2. Februar 2021 ab. Die Ablehnung 

wurde damit begründet, dass die Klägerin ihrer Mitwirkungspflicht gemäß § 1 

Abs. 3 UVG nicht nachgekommen sei. Bei der letzten Antragstellung habe sie weitere, 

sehr viel detailreichere Schilderungen und Erkenntnisse vorgetragen als bei den ersten 

zwei Anträgen. Die Klägerin habe jetzt u. a. angegeben, dass sie einen ersten Versuch, 

den Kindsvater zu finden, zeitnah nach Feststellen der Schwangerschaft unternommen 

habe, und dass es ein kalter und ungemütlicher Tag gewesen sei. Zuvor habe sie den 

genauen Tag bzw. Monat ihres erneuten Besuchs im ............ nicht benennen können. 

Jetzt behaupte die Klägerin, den Mitarbeiter im Café nach ..... gefragt zu haben und 

dabei sein Aussehen und den Tag des Treffens beschrieben zu haben. Zuvor habe 

sich die Klägerin nicht dazu geäußert, welche Fragen sie dem Mitarbeiter gestellt habe. 

Erstmals habe die Klägerin auch ihren Eindruck mitgeteilt, dass sich ..... nicht in ....... 

auskenne und keinen besonderen Dialekt habe. Die Klägerin behaupte nun, keinen 

Kuchen im Café verzehrt zu haben, wohingegen sie bei einer früheren Befragung an-

gegeben habe, man habe auch gemeinsam gegessen. Widersprüchlich sei auch, dass 

einmal von einem Pullover, einmal von einem T-Shirt die Rede gewesen sei. In der 

Gesamtschau erscheine es nicht plausibel, dass die Klägerin erst jetzt detailliertere 

Angaben habe machen können. Auffällig sei ebenfalls, dass konkretere Ausführungen 

nur zu Punkten erfolgt seien, die eine Identifizierung des Kindsvaters nicht zuließen. 

Insgesamt sei der nunmehrige Vortrag nicht glaubhaft und sei deshalb auf die früheren 

Schilderungen der Klägerin abzustellen, die zu vage und oberflächlich seien, um auf 

die Schilderung eines tatsächlichen Geschehens schließen zu lassen, sowie zu unge-

nügend, um Ansatzpunkte für eine Ermittlung des Kindsvaters liefern zu können. Die 

Klägerin habe keine ausreichenden Bemühungen zum Ausfindigmachen des Kindsva-

ters unternommen.  
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Die Klägerin erhob Widerspruch. Sie wiederholte ihr Vorbringen aus dem Antrag und 

trug ergänzend vor, sie und ..... hätten das Café nach ca. zwei Stunden verlassen. Als 

sie den ersten Antrag am 10. Juli 2018 abgegeben habe, sei sie vom zuständigen 

Sachbearbeiter der Beklagten völlig unvermittelt befragt worden. Dem zuletzt gestellten 

Antrag sei eine gezielte Befragung durch die beauftragte Anwaltskanzlei vorausgegan-

gen. In diesem Zusammenhang habe sie z. B. die Angabe, dass sie den Eindruck ge-

habt habe, dass ..... sich nicht in ....... auskenne, sowie die Angabe, dass er mit Bargeld 

bezahlt habe, nur wegen der ausdrücklichen Fragen danach gemacht. Sie habe nicht 

Umstände, die zur Aufenthalts- bzw. Identitätsermittlung des Kindsvaters hätten beitra-

gen können, nicht vorgetragen. Die erst bei der letzten Antragstellung vorgetragenen 

Umstände (erneutes Aufsuchen des ............ an einem kalten, ungemütlichen Tag zeit-

nah nach Feststellen der Schwangerschaft; Befragung eines Mitarbeiters nach ..... un-

ter Beschreibung seines Aussehens und des Tags des Treffens; Eindruck, dass ..... 

sich nicht in ....... ausgekannt habe und dass sie keinen besonderen Dialekt wahrge-

nommen habe) hätten nicht zur Aufenthalts- bzw. Identitätsermittlung beitragen kön-

nen. Die Beklagte selbst habe sie zuvor nicht zu diesen Umständen befragt. Sie habe 

es nicht an der Bereitschaft fehlen lassen, das ihr Mögliche und Zumutbare zu tun. 

Ohne Kenntnis persönlicher und beruflicher Daten könne schlichtweg nicht viel zur 

Identitätsfeststellung unternommen werden. Den Ort des Kennenlernens als einzigen 

Anhaltspunkt habe sie für Erkundigungen genutzt. Es sei nicht ersichtlich, was sie noch 

hätte unternehmen sollen. Ihre Angaben seien nicht unglaubhaft. Sie habe niemals ge-

äußert, dass der Kindsvater einen Pullover getragen habe, die Begriffe T-Shirt und Shirt 

bezeichneten dasselbe. Selbst wenn dies anders wäre, würde dies an der Glaubhaf-

tigkeit nichts ändern, weil es sich insoweit um eine Nebensächlichkeit handele. Inkon-

sistenz in Nebensächlichkeiten spreche eher für als gegen die Glaubhaftigkeit. Glei-

ches gelte für die Frage, ob Kuchen gegessen worden sei. Sie habe die detaillierteren 

Angaben im letzten Antrag gemacht, weil ihr vorheriger Antrag mangels unzureichen-

der Angaben abgelehnt worden sei. Die im letzten Antrag gemachten Angaben seien 

aufgrund der ausdrücklichen Nachfragen der Anwaltskanzlei erfolgt, zuvor habe sie 

sich hierüber schlichtweg keine Gedanken gemacht und sei sie von der Beklagten 

hierzu auch nicht befragt worden. Es stelle sich die Frage, inwiefern es bei einem sog. 

One-Night-Stand ohne Aufbau einer Beziehung auffällig sein solle, keine Aspekte zur 

Identifizierung des Kindsvaters benennen zu können. Es sei widersprüchlich, ihre An-

gaben einerseits als detailreich zu bezeichnen, andererseits als nicht vorhanden. 

Glaubhaftigkeitsmerkmale (............ als ausgefallener Ort für einen Treffpunkt für Per-

sonen, die auf der Suche nach sexuellen Kontakten seien) seien übersehen worden. 

Nach der Verwaltungsakte habe auch der Sachbearbeiter der Beklagten den Eindruck 
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gehabt, dass ihr die Nachfragen eher unangenehm gewesen seien. In der Sache sei 

der Antrag nicht wegen fehlender Mitwirkung oder unglaubhafter Angaben abgelehnt 

worden, sondern wegen der fehlenden bzw. geringen Möglichkeit, den Kindsvater auf-

grund der gemachten Angaben ermitteln zu können. Die fehlende Möglichkeit der In-

anspruchnahme des Kindsvaters sei allerdings kein den Anspruch auf Unterhaltsvor-

schuss ausschließendes Kriterium. Die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage, keine weiteren 

Angaben zum Kindsvater machen zu können, stehe nicht in Frage. Die Rechtspre-

chung, wonach § 1 Abs. 3 UVG für den Fall einer durch anonyme Samenspende her-

beigeführten Schwangerschaft analog anzuwenden sei, sei auf die Konstellation eines 

One-Night-Stands nicht übertragbar und würde gegen Art. 3 Abs. 2 GG verstoßen.  

Die Landesdirektion Sachsen wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 

17. August 2021 zurück. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Angaben der Klägerin 

zu Versuchen, den Kindsvater zu ermitteln, seien widersprüchlich. Beim ersten Antrag 

habe die Klägerin einerseits angegeben, keinerlei Bemühungen unternommen zu ha-

ben, den Aufenthaltsort des Kindsvaters zu ermitteln, andererseits habe sie im Frage-

bogen vom 10. Juli 2018 angegeben, noch mehrmals im Café gewesen zu sein und 

dort auch die Mitarbeiter angesprochen zu haben. Die Klägerin könne ihre nunmehrige 

Behauptung, nahe dem 31. Januar 2018 das Café aufgesucht zu haben, nicht bewei-

sen. Bei der Befragung anlässlich der ersten Antragstellung habe die Klägerin angege-

ben, den Tag und den Monat, an dem sie das Café erneut aufgesucht habe, nicht be-

nennen zu können. Auch habe die Klägerin früher gesagt, mehrere Mitarbeiter ange-

sprochen zu haben, jetzt sei nur noch von einem Mitarbeiter die Rede. Die Klägerin 

lege auch nicht dar, wann sie das Café jeweils noch aufgesucht habe. Die Klägerin 

hätte umgehend nach Feststellung der Schwangerschaft versuchen müssen, den 

Kindsvater im Café anzutreffen oder dort Informationen über ihn zu beschaffen, nicht 

nur durch Befragung eines Mitarbeiters, sondern auch durch Befragung des weiteren 

Personals und von Gästen. Auch ein Aushang wäre vorstellbar und zumutbar gewesen. 

Die Klägerin habe hinsichtlich der behaupteten Suche im Internet konkrete Maßnah-

men und Zeitpunkte nicht genannt. Aufgrund der ungenauen und teils widersprüchli-

chen Angaben sei nicht davon auszugehen, dass die Klägerin umgehend nach Fest-

stellung der Schwangerschaft versucht habe, den Kindsvater im Café anzutreffen oder 

dort Informationen über ihn beschaffen. Selbst wenn sie das Café aufgesucht hätte, 

habe sie nicht alles Mögliche und Zumutbare unternommen, um Informationen über 

den Kindsvater zu beschaffen. Es sei erstaunlich, dass die Klägerin nicht angeben 

könne, worüber sie sich mit dem Kindsvater stundenlang unterhalten habe. Die Kläge-

rin habe einmal angegeben, der Kindsvater habe einen Pullover getragen und 
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schwarze Haare gehabt, ein anderes Mal habe sie angegeben, er habe ein T-Shirt 

getragen und dunkle Haare gehabt. Die Klägerin habe nicht angegeben, in welchem 

............ in ....... sie den Kindsvater getroffen habe. Es gebe mehrere ............ in ........ 

Die Annahme, dass es sich bei der Schilderung der Klägerin um kein tatsächliches 

Geschehen handele, sei deshalb zumindest nachvollziehbar. Die Ablehnung des An-

trags sei nicht erfolgt, um die Klägerin zu sanktionieren.  

Die Klägerin erhob am 17. September 2021 Klage. Zur Begründung wiederholte sie ihr 

bisheriges Vorbringen und trug ergänzend vor, Ort des Kennenlernens sei das ............ 

in der ............... in ....... gewesen. Die Norm des § 1 Abs. 3 UVG fordere nur, an der 

Feststellung der Vaterschaft mitzuwirken, könne also schwerlich durch ein Unterlassen 

der Mutter zu einem Zeitpunkt vor Antragstellung verletzt werden. Im Übrigen könne 

eine konkrete Mitwirkungspflicht erst durch eine diesbezügliche behördliche Aufforde-

rung ausgelöst werden. Ungeachtet dessen habe sie kurz nach Feststellung der 

Schwangerschaft Ermittlungsversuche angestellt. Insbesondere wäre ihr ein Aushang 

mit den erforderlichen sehr privaten Informationen nicht zumutbar gewesen. Die Be-

wertung ihrer Angaben als unglaubhaft widerspreche den Erkenntnissen der auf empi-

rische Befunde gestützten Glaubhaftigkeitslehre. Es sei nicht nachvollziehbar, warum 

der Inhalt des mit dem Kindsvater geführten Gesprächs zum Kerngeschehen gehören 

solle.  

Das Verwaltungsgericht hörte die Klägerin in der mündlichen Verhandlung persönlich 

an. Die Klägerin gab u. a. an, sie wisse heute das Datum des Kennenlernens im Café 

nicht mehr. Am nächsten Tag sei sie im Café gewesen, aber man habe sich nicht an 

ihn erinnern können. Auf die Frage, ob sie ..... sofort nach dem Treffen gesucht habe 

oder erst nach Bekanntwerden der Schwangerschaft, sagte die Klägerin, sie könne 

sich nicht mehr erinnern. Von der Schwangerschaft habe sie zunächst ihrer damaligen 

Arbeitskollegin erzählt, später dann auch ihren Eltern. Als sie erfahren habe, dass sie 

schwanger sei, habe sie nicht erneut versucht, den Kindsvater zu finden.  

Mit Urteil vom 24. Mai 2022 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab. Das Verwal-

tungsgericht führte aus, Streitgegenstand sei der von der Klägerin geltend gemachte 

Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen für den Zeitraum vom 1. September 2020 

bis zum Erlass des Widerspruchsbescheids vom 17. August 2021. Die Verpflichtungs-

klage sei unbegründet. Die Klägerin sei ihrer Mitwirkungspflicht gemäß § 1 Abs. 3 UVG 

nicht ausreichend nachgekommen. Sie habe sich zwar nicht gänzlich geweigert, Anga-

ben zu machen. Jedoch seien ihre Angaben sehr oberflächlich und widersprüchlich. 
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Gegenüber der Beklagten habe die Klägerin unterschiedliche Angaben dazu gemacht, 

ob und wann sie versucht habe, den Kindsvater erneut zu treffen bzw. zu ermitteln. In 

der mündlichen Verhandlung habe die Klägerin wiederum eine andere Version präsen-

tiert, indem sie behauptet habe, am Tag nach dem Kennenlernen im Café gewesen zu 

sein. Es sei unglaubhaft, dass die Klägerin nicht mehr angeben könne, worüber sie 

sich mit dem Kindsvater unterhalten habe. Die Klägerin habe auch unterschiedliche 

Angaben dazu gemacht, wem sie sich nach Bekanntwerden der Schwangerschaft an-

vertraut habe. Auch wenn der Klägerin nach dem kurzen Eindruck der Einzelrichterin 

in der mündlichen Verhandlung unter Umständen gewisse intellektuelle Fähigkeiten 

fehlten, müsse sie doch an der Aufklärung mitwirken und könne sie sich dieser nicht 

durch Weinen entziehen bzw. das Berufen darauf, dass der Vorfall lange zurückliege. 

Dies nehme ihr die Einzelrichterin auch nicht ab, weil es sich um einen einmaligen 

Vorfall mit weitreichenden Folgen handle und der Klägerin zuzumuten sei, sich zu 

erinnern und zur Ermittlung des Kindsvaters führende Aussagen zu machen.  

Auf den am 6. Juli 2022 gestellten Zulassungsantrag der Klägerin hat der Senat mit 

Beschluss vom 12. Januar 2023 die Berufung zugelassen.  

Die Klägerin hat die Berufung am 28. Januar 2023 begründet. Sie führt ergänzend zu 

ihrem bisherigen Vorbringen aus, sie habe sich nicht fünf Stunden mit dem Kindsvater 

unterhalten, sondern während der insgesamt fünfstündigen Begegnung hätten sie sich 

nach dem Geschlechtsverkehr nicht mehr wesentlich unterhalten. Die maßgebliche Un-

terhaltung sei nur während der etwa zwei Stunden im ............ gewesen. Sie habe das 

Kerngeschehen konsistent geschildert. Der Inhalt des Gesprächs mit dem Kindsvater 

gehöre nicht zum Kerngeschehen. Die Ansicht des Verwaltungsgerichts, sie hätte sich 

durch Weinen und Berufen darauf, dass der Vorfall lange zurückliege, ihrer Mitwir-

kungspflicht entzogen, sei sachwidrig und willkürlich. Die Anhörung in der mündlichen 

Verhandlung sei fast fünf Jahre nach dem Kennenlernen des Kindsvaters erfolgt. Es 

spreche deshalb nicht gegen die Glaubhaftigkeit, wenn sie sich weder an das Datum 

noch an den genauen Tag erinnern könne. Gravierende Widersprüche gebe es nicht. 

Für die Glaubhaftigkeitsprüfung komme es nicht darauf an, wem sie sich nach Bekannt-

werden der Schwangerschaft anvertraut habe. Ihr sei nicht bereits am Tag des Ken-

nenlernens bewusst gewesen, dass die Folgen weitreichend sein würden. Das Ereignis 

als solches habe sie nicht vergessen, nur die Details. Eine Heranziehung widersprüch-

licher Aussagen zum Anvertrauen als Indiz für eine Unglaubhaftigkeit der Angaben sei 

sachwidrig. Das Verwaltungsgericht habe seine Ansicht, dass ihr unter Umständen ge-

wisse intellektuelle Fähigkeiten fehlten, weder auf bestimmte Feststellungen gestützt 
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noch sich damit bei der Beweiswürdigung auseinandergesetzt. Sie sei eine eher zu-

rückhaltende Person, die zum ersten Mal in ihrem Leben vor Gericht gewesen und dort 

zu einem Kernbereich ihrer Intimsphäre befragt worden sei. Ein Weigern i. S. d. § 1 

Abs. 3 UVG setze voraus, dass die Behörde entsprechende Auskünfte fordere oder 

bereits Handlungen zur Feststellung der Vaterschaft eingeleitet worden seien, an de-

nen die Kindsmutter überhaupt mitwirken könne. Wenn sie sich wegen Zeitablaufs nicht 

mehr erinnern könne, sei dies keine fehlende Mitwirkung i. S. d. § 1 Abs. 3 UVG. Die 

Angabe im Mutterpass, dass die Schwangerschaft am 31. Januar 2018 in der 

20. Schwangerschaftswoche festgestellt worden sei, sei nur dafür dagewesen, den vo-

raussichtlichen Entbindungstermin zu bestimmen. Die Angabe lasse nicht auf den Zeu-

gungstermin schließen. Für die Berechnung der Schwangerschaftswoche werde auf 

den ersten Tag der letzten Periode abgestellt, auch wenn die Frau zu diesem Zeitpunkt 

noch gar nicht schwanger gewesen sei. Sie habe bereits in der mündlichen Verhand-

lung gesagt, dass sie sich nicht mehr erinnern könne, wann sie sich im Café nach dem 

Kindsvater erkundigt habe. Sie habe sich der Befragung und Mitwirkung deshalb nicht 

durch Weinen und Schweigen entzogen.  

Die Klägerin beantragt, 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 24. Mai 2022 - 8 K 1387/21 - 
zu ändern und die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheids vom 2. Februar 
2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheids der Landesdirektion Sachsen vom 
17. August 2021 zu verpflichten, der Klägerin für ihre Tochter ..... Unterhaltsvor-
schuss ab dem 1. August 2020 zu gewähren sowie die Hinzuziehung eines Be-
vollmächtigten im Widerspruchsverfahren für notwendig zu erklären. 

Die Beklagte beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen.  

Die Beklagte verteidigt das Urteil des Verwaltungsgerichts. Die Angaben der Klägerin 

zum Kindsvater seien ungenügend, weil sie zu vage seien, um Ansatzpunkte zu dessen 

Ermittlung liefern zu können. Das Gespräch mit dem Kindsvater sei ein zentraler Punkt 

des Kennenlernens, so dass es verwundere, dass es der Klägerin nicht mehr in Erin-

nerung sei. Nach der Schilderung der Klägerin sei nicht davon auszugehen, dass es 

bei der Begegnung nur um einen One-Night-Stand gegangen sei. Hinzu kämen wider-

sprüchliche Angaben zum Aussehen des Kindsvaters, die an der Glaubwürdigkeit der 

Klägerin zweifeln ließen. Die Klägerin habe die Schwangerschaft erst in der 

20. Schwangerschaftswoche festgestellt, die dargestellte zeitliche Abfolge beziehe 
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sich jedoch nur auf einen Zeitraum von ca. vier Monaten. In der mündlichen Verhand-

lung vor dem Verwaltungsgericht habe die Klägerin die Widersprüche nicht aufgeklärt, 

sondern sich in noch mehr Widersprüche verstrickt. So habe sie in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht angegeben, sich zuerst einer Arbeitskollegin 

anvertraut und erst Tage später den Eltern davon erzählt zu haben. Im Verwaltungs-

verfahren habe die Klägerin angegeben, sofort nach Feststellung der Schwangerschaft 

ihre Mutter kontaktiert zu haben. Ferner habe sich die Klägerin in der mündlichen Ver-

handlung vor dem Verwaltungsgericht dahin eingelassen, dass sie bereits am Tag nach 

dem Geschlechtsverkehr im Café nach dem Kindsvater gefragt habe. Im Verwaltungs-

verfahren habe sie dagegen behauptet, erst nach Feststellung der Schwangerschaft 

erneut im Café gewesen zu sein. Bei jeder Nachfrage sei die Aussage der Klägerin 

pauschaler geworden und die Klägerin habe sich dann gänzlich der Befragung entzo-

gen.  

Der Senat hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung persönlich angehört. Wegen 

der Einzelheiten ihrer Angaben wird auf das Sitzungsprotokoll verwiesen.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakte 

sowie die beigezogene Verwaltungsakte verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

A. Die zulässige Berufung ist begründet. Die Klage ist zulässig (I.) und begründet (II.).  

I. Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die Klägerin prozessführungsbefugt (1.) und 

konnte die Klage in der Berufungsinstanz erweitert werden (2.).  

1. Die Klägerin kann die Klage im eigenen Namen erheben. Die Vorschrift des § 9 

Abs. 1 UVG begründet die Berechtigung des alleinerziehenden Elternteils, bei dem das 

Kind lebt, den Anspruch des Kinds auf Unterhaltsvorschussleistungen im eigenen Na-

men im Wege der Verpflichtungsklage geltend zu machen (SächsOVG, Urt. v. 16. März 

2011 - 5 D 181/10 -, juris Rn. 8 m. w. N.).  

2. Die Klägerin konnte die Verpflichtungsklage in der Berufungsinstanz im Hinblick auf 

den nunmehr auch für den Monat August 2020 begehrten Unterhaltsvorschuss erwei-

tern. Es handelt sich hierbei um eine zulässige Klageänderung gemäß § 125 i. V. m. 
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§ 91 VwGO (zur grundsätzlichen Zulässigkeit der Klageänderung im Berufungsverfah-

ren vgl. Happ, in: Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 125 Rn. 2). Der Zustimmung der 

Beklagten bedurfte es nicht (§ 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 264 Nr. 2 ZPO).  

II. Die Klage ist begründet. Der Bescheid der Beklagten vom 2. Februar 2021 in Gestalt 

des Widerspruchsbescheids der Landesdirektion Leipzig vom 17. August 2021 ist 

rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

Die Anspruchsvoraussetzungen liegen vor, insbesondere ist die Klägerin ihrer Mitwir-

kungspflicht gemäß § 1 Abs. 3 UVG nachgekommen (1.) und liegen die Voraussetzun-

gen für eine rückwirkende Bewilligung gemäß § 4 Halbsatz 1 UVG vor (2.). Der Ver-

pflichtungsausspruch erstreckt sich auf den Zeitraum bis zur letzten mündlichen Ver-

handlung und ist nicht bis zum Erlass des Widerspruchsbescheids beschränkt (3.). 

1. Die Klägerin ist ihrer Mitwirkungspflicht gemäß § 1 Abs. 3 UVG nachgekommen.  

a) Gemäß § 1 Abs. 3 UVG besteht ein Anspruch auf Unterhaltsleistung nach diesem 

Gesetz nicht, wenn der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 UVG bezeichnete Elternteil sich weigert, die 

Auskünfte, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind, zu erteilen oder bei 

der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils mitzuwir-

ken. 

Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 UVG formuliert, dass der Anspruch „nicht besteht“, wenn 

der alleinerziehende Elternteil es an der notwendigen Mitwirkung fehlen lässt. Die Mit-

wirkung ist daher echte Anspruchsvoraussetzung. Der alleinerziehende Elternteil muss 

Auskünfte, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlich sind, machen. Ferner muss 

er an der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils 

mitwirken. Das Verlangen, bei der Feststellung der Vaterschaft mitzuwirken, verletzt 

grundsätzlich nicht die durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Intimsphäre der Mutter 

(BVerwG, Urt. v. 21. November 1991 - 5 C 13.87 -, juris Rn. 17). Die Verletzung der 

Mitwirkungsobliegenheit kann dem Kind als Anspruchsinhaber entgegengehalten wer-

den. Die Zurechnung des Verhaltens beruht darauf, dass der Alleinerziehende nach 

§ 9 Abs. 1 UVG den Antrag auf Unterhaltsleistung eigenständig geltend machen kann 

und es nach dem Gesetzeszweck auch um die Milderung seiner gegebenenfalls 

schwierigen Lage gehen soll. Die Mitwirkungsobliegenheiten führen nicht dazu, dass 

im gerichtlichen Verfahren die Amtsermittlungspflicht des Gerichts nach § 86 Abs. 1 

VwGO beschränkt wäre und sich nur auf die von dem betreffenden Kläger vorgebrach-

ten Tatsachenbehauptungen bezöge (NdsOVG, Beschl. v. 26. Oktober 2015 - 4 PA 
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310/15 -, juris Rn. 2). Die (materielle) Beweislast dafür, dass alles Mögliche und Zu-

mutbare unternommen wurde, um den Vater zu ermitteln, liegt bei der Mutter (VG Ber-

lin, Urt. v. 21. Mai 2019 - 21 K 982.18 -, juris Rn. 16 m. w. N.) (vgl. - zum gesamten 

Absatz - Grube, UVG, 2. Aufl. 2020, § 1 Rn. 117 ff. m. w. N.). 

Bei den zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünften handelt es sich um 

Auskünfte zu allen Tatbestandsvoraussetzungen des Anspruchs und ferner zu den 

Auskünften, die notwendig sind, damit der Übergang des Anspruchs des Berechtigten 

auf das Land realisiert werden kann (vgl. § 7 UVG). Die Mitwirkung bei der Feststellung 

der Vaterschaft wird in § 1 Abs. 3 UVG gesondert erwähnt, weil die Kenntnis von der 

Vaterschaft keine Tatbestandsvoraussetzung des Anspruchs ist, aber zur Durchfüh-

rung des Gesetzes (vgl. § 7 UVG) erforderlich ist. Insofern lässt sich die Feststellung 

der Vaterschaft auch bereits den zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Aus-

künften zuordnen. Schließlich besteht noch eine Mitwirkungsobliegenheit hinsichtlich 

der Feststellung des Aufenthaltsorts des anderen Elternteils. Mit dieser Regelung wird 

die Vaterschaftsfeststellung komplettiert, denn es soll natürlich auch der Aufenthaltsort 

des Vaters bekannt gemacht werden. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Obliegen-

heit, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bereits 

alle Mitwirkungsobliegenheiten erfasst und die weiteren Regelungen nur Konkretisie-

rungen hiervon sind (vgl. - zum gesamten Absatz - Grube, UVG, 2. Aufl. 2020, § 1 

Rn. 122 ff. m. w. N.). 

In sog. One-Night-Stand-Fällen gilt für die Mitwirkungspflicht der Kindsmutter gemäß 

§ 1 Abs. 3 UVG Folgendes: 

Die Kindsmutter genügt ihrer Mitwirkungspflicht, wenn sie - erstens - glaubhaft macht, 

die Identität des Vaters nicht zu kennen. Dabei ist in entsprechender Anwendung von 

§ 65 SGB I zu berücksichtigen, ob es Gründe für eine Begrenzung der Mitwirkungsob-

liegenheiten gibt; vor allem kann es der Mutter unter engen Voraussetzungen unzu-

mutbar sein, entsprechende Angaben zu machen, etwa in extremen Konfliktlagen. Ist 

die Schilderung der Kindsmutter nicht glaubhaft, liegt darin eine Weigerung, an der 

Feststellung der Vaterschaft mitzuwirken. Wer offensichtlich falsche oder verschlei-

ernde Angaben macht, weigert sich, sachdienliche Angaben zu machen. Wenn die An-

gaben der Mutter zum Verlauf der Zeugung und der Zeit danach detailarm und pau-

schal sind, kann darin eine Weigerung gesehen werden, an der Feststellung der Va-

terschaft mitzuwirken (SächsOVG, Beschl. v. 17. Dezember 2019 - 3 D 41/19 -, juris 

Rn. 11 m. w. N.), wohingegen eine detaillierte Schilderung ein Indiz dafür ist, dass das 
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Geschilderte auch das Erlebte ist (vgl. VGH BW, Urt. v. 17. Oktober 2018 - 12 S 773/18 

-, NJW 2019, 869). Letztlich besteht die Mitwirkungspflicht gemäß § 1 Abs. 3 UVG nur 

im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren, wobei sich die Frage, was der Mutter 

möglich und zumutbar ist, nach den Umständen des Einzelfalls bestimmt (vgl. BVerwG, 

Urt. v. 21. November 1991 - 5 C 13.87 -, juris Rn. 16 f.; SächsOVG, Beschl. v 22. Juni 

2010 - 5 D 33/10 -, juris Rn. 5). Ist der Mutter eine detailliertere Schilderung als die 

durch sie erfolgte nicht möglich, darf nicht auf die Unglaubhaftigkeit ihrer Angaben und 

die Verletzung der Mitwirkungspflicht geschlossen werden. Die Mitwirkungspflicht der 

Kindsmutter umfasst auch nicht, dass aufgrund ihrer Angaben der Kindsvater tatsäch-

lich ermittelt werden kann (vgl. - zum gesamten Absatz - Grube, UVG, 2. Aufl. 2020, 

§ 1 Rn. 129 ff. und 154 ff. m. w. N.). 

Ist das Vorbringen der Kindsmutter, die Identität des Kindsvaters nicht zu kennen, 

glaubhaft, setzt die Mitwirkungspflicht - zweitens - voraus, dass die Kindsmutter alles 

ihr Mögliche und Zumutbare getan hat, um den Kindsvater zu ermitteln (vgl. VGH BW, 

Urt. v. 9. Dezember 1992 - 6 S 760/91 -, juris Rn. 18). Die notwendigen Obliegenheiten 

der Kindsmutter gemäß § 1 Abs. 3 UVG umfassen auch mögliche und zumutbare Be-

mühungen, den Kindsvater (spätestens) nach Bekanntwerden der Schwangerschaft 

zeitnah selbst zu ermitteln (OVG NRW, Beschl. v. 28. Juli 2021 - 12 A 468/20 -, juris 

Rn. 12; OVG Rh.-Pf., Urt. v. 24. September 2018 - 7 A 10300/18 -, juris Rn. 25). Offen-

sichtlich aussichtslose Ermittlungen muss die Kindsmutter jedoch nicht anstellen (vgl. 

OVG Saarland, Urt. v. 11. März 2021 - 2 A 21/21 -, juris Rn. 26 f.; Grube, UVG, 2. Aufl. 

2020, § 1 Rn. 137). Wird der Antrag auf Unterhaltsvorschuss erst einige Jahre nach 

der Geburt des Kindes gestellt, ist nicht auf den Zeitpunkt der Antragstellung abzustel-

len, sondern darauf, was die Mutter spätestens nach der Feststellung, dass sie 

schwanger ist, zur Feststellung des Kindsvaters unternommen hat. Die Norm des § 1 

Abs. 3 UVG ist deshalb so auszulegen, dass es für die Mitwirkung bei der Feststellung 

der Vaterschaft grundsätzlich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach dem Geschlechtsver-

kehr, sofern die Kindsmutter von einer Empfängnis ausgehen musste, spätestens auf 

den Zeitpunkt der Feststellung der Schwangerschaft ankommt (vgl. - zum gesamten 

Absatz - Grube, UVG, 2. Aufl. 2020, § 1 Rn. 140 f., 154 ff. m. w. N.). 

Soweit das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 16. Mai 2013 (- 5 C 28.12 -, juris 

Rn. 26 ff.) die analoge Anwendung des § 1 Abs. 3 UVG für den Fall einer durch hete-

rologe Insemination mittels einer anonymen Samenspende herbeigeführten Schwan-

gerschaft bejaht hat, ist diese Rechtsprechung auf die Konstellation eines One-Night-

Stands mit der Folge der Geburt eines Kindes nicht anwendbar (SächsOVG, Beschl. 
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v. 18. Juli 2019 - 3 D 41/19 -, juris Rn. 11; VGH BW, Urt. v. 17. Oktober 2018 - 12 S 

773/18 -, juris Rn. 29; OVG Rh.-Pf., Urt. v. 24. September 2018 - 7 A 10300/18 -, juris 

Rn. 29; a. A. NdsOVG, Beschl. v. 16. Januar 2014 - 4 LA 3/14 -, juris Rn. 5 f.).  

b) Gemessen daran hat die Klägerin ihrer Mitwirkungspflicht gemäß § 1 Abs. 3 UVG 

genügt. Ihr Vorbringen, die Identität des Kindsvaters nicht zu kennen, ist glaubhaft 

[aa)]. Ihre glaubhaft geschilderten Bemühungen, den Kindsvater zu ermitteln, waren 

ausreichend [bb)].  

aa) Das Vorbringen der Klägerin, die Identität des Kindsvaters nicht zu kennen, ist 

glaubhaft. 

Die Klägerin hat in ihren drei Anträgen, in der Begründung ihres Widerspruchs, ihrer 

Klage und ihrer Berufung sowie bei der Anhörung durch das Verwaltungsgericht und 

durch den Senat glaubhaft einen im Wesentlichen gleichbleibenden Sachverhalt ge-

schildert, der keinen Schluss auf die Identität des Kindsvaters erlaubt. Die Klägerin hat 

glaubhaft geschildert, den Kindsvater mit dem Namen ..... am 26. September 2017 ge-

gen 15:00 Uhr im ............ in der ............. in ....... kennengelernt zu haben. Der Kinds-

vater war ca. 170-175 cm groß, schlank mit schwarzen bzw. dunklen Haaren. Nach 

einem etwa zweistündigen Aufenthalt im Café begaben sich die Klägerin und ..... per 

Straßenbahn in die Wohnung der Klägerin, wo es zum intimen Kontakt kam. ..... verließ 

kurz darauf die Wohnung, ohne Kontaktdaten zu hinterlassen. Insgesamt dauerte das 

Zusammensein der Klägerin mit ..... ca. fünf Stunden. Die Klägerin versuchte später, 

die Identität von ..... zu ermitteln, indem sie - jeweils erfolglos - im ............ nach ihm 

fragte und im Internet nach ihm recherchierte.  

Zwar ist das diesbezügliche Vorbringen der Klägerin nicht frei von Widersprüchen. So 

behauptete die Klägerin im Verwaltungsverfahren, dass sie keine Versuche, den Auf-

enthaltsort des Kindsvaters zu ermitteln, unternommen habe außer dem noch mehr-

mals erfolgten Aufsuchen des Cafés; dorthin habe sie sich unmittelbar bzw. zeitnah 

nach Feststellen der Schwangerschaft begeben, um sich nach ..... zu erkundigen. Bei 

der Anhörung durch das Verwaltungsgericht behauptete sie, das erneute Aufsuchen 

des Cafés sei am nächsten Tag gewesen; dabei ergibt sich aus der Gesamtheit der 

Angaben der Klägerin, dass sie damit den Tag nach dem Kennenlernen meinte, denn 

sie gab auch an, nach Kenntnis von der Schwangerschaft habe sie nicht erneut ver-

sucht, den Kindsvater zu finden. Bei der Anhörung durch den Senat behauptete die 
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Klägerin wiederum, bei der Nachfrage im Café habe sie noch nichts von ihrer Schwan-

gerschaft gewusst; sie wisse nicht mehr, ob sie nach Kenntnis von der Schwanger-

schaft noch einmal im Café nach ..... gefragt habe. Der Widerspruch dazu, wann die 

Klägerin das Café erstmals nach dem Treffen mit ..... wieder aufgesucht hat, ist jedoch 

nicht unauflösbar. Die Angabe im Verwaltungsverfahren, sich unmittelbar bzw. zeitnah 

nach Feststellen der Schwangerschaft ins ............ begeben zu haben, beruht auf einer 

Befragung der Klägerin durch ihre Anwaltskanzlei. In den dem Senat vorliegenden 

handschriftlichen Notizen zu dieser Befragung sind folgende Angaben der Klägerin 

festgehalten: „nochmals ins Café zur Nachfrage“ und „war kalt, ungemütlich“. Gegebe-

nenfalls hat die Klägerin deshalb gegenüber der sie befragenden Anwältin gar nicht 

behauptet, erst nach Feststellen der Schwangerschaft zur Nachfrage ins Café gegan-

gen zu sein, sondern könnte die diesbezügliche von der Anwältin formulierte Behaup-

tung auf einem Missverständnis zwischen ihr und der Klägerin beruhen. Da das Wetter 

am Tag der Begegnung mit ..... am 26. September 2017 nach den in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Senat gemachten Angaben der Klägerin kalt gewesen sein soll, 

erscheint es nicht fernliegend, dass es dies auch bei einem erneuten Aufsuchen des 

Cafés im Herbst 2017 war. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Senat auch nachvollziehbar zum Ausdruck gebracht, dass es ihr vorrangig um ein Wie-

dersehen mit ..... ging, nicht um zu diesem Zeitpunkt mangels Kenntnis der erst später 

überraschend festgestellten Schwangerschaft nicht erforderliche Vaterschaftser-

mittlungen.   

Die im Antrag aufgestellte Behauptung der Klägerin, nach ihrem Besuch beim Frauen-

arzt am 31. Januar 2018 ihrer Mutter eine Textnachricht geschickt zu haben, steht nicht 

in unvereinbarem Widerspruch zu ihrer Behauptung in der mündlichen Verhandlung 

vor dem Verwaltungsgericht, sie habe von der Schwangerschaft zunächst ihrer dama-

ligen Arbeitskollegin erzählt und erst später auch ihren Eltern. In der mündlichen Ver-

handlung vor dem Senat hat die Klägerin klargestellt, dass sie zunächst der Arbeitskol-

legin am Telefon von der Schwangerschaft erzählte und gegebenenfalls noch am sel-

ben Tag ihrer Mutter eine entsprechende Textnachricht schrieb.  

Entsprechendes gilt für die unterschiedlichen Angaben der Klägerin dazu, ob sie und 

..... im ............ auch Kuchen gegessen oder nur Kaffee getrunken hätten. Die nur durch 

Anwaltsschriftsatz aufgestellte Behauptung, Kuchen sei nicht verzehrt worden, könnte 

auf einer entsprechenden Fragestellung der beauftragten Anwaltskanzlei beruhen. In 

den handschriftlichen Notizen zu dieser Befragung heißt es lediglich: „nur Kaffee“. Ge-

gebenenfalls wurde danach gefragt, ob nur Kaffee (und nicht z. B. Tee) getrunken 
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wurde bzw. hatte die Klägerin die Frage dahingehend verstanden. Gegebenenfalls 

hatte die bereits gegen 14:30 Uhr im Café anwesend gewesene Klägerin ihren Kuchen 

auch allein verzehrt und trank sie, als ab ca. 15:00 Uhr ..... mit am Tisch saß, nur noch 

ihren bzw. einen weiteren Kaffee.  

Hinsichtlich der etwas divergierenden Angaben dazu, wie oft die Klägerin nach dem 

Treffen mit ..... noch im ............ gewesen sein und bei wem genau sie sich mit welchen 

Fragestellungen nach ..... erkundigt haben will, ist zu berücksichtigen, dass es sich 

hierbei um Angaben zu einem Randgeschehen handelt, hinsichtlich dessen aufgrund 

des mit dem Zeitablauf verbundenen Erinnerungsverlusts exakt gleichbleibende Anga-

ben eher für Unglaubhaftigkeit sprechen als für Glaubhaftigkeit. Auch zeigte das Aus-

sageverhalten der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat, dass die 

Klägerin dazu neigt, sich - etwa bei der Anzahl der Nachfragen im Café oder zur Tem-

peratur am Tag des Treffens - vorschnell auf exakte Angaben festzulegen, diese dann 

aber auf Nachfrage so nicht als sicher bestätigen zu können.  

Das Randgeschehen betreffen auch die Angaben der Klägerin dazu, ob ..... ein T-Shirt, 

ein Shirt oder einen Pullover getragen haben soll. Der Klägerin ging es ausweislich 

ihrer Einlassung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat darum, eine langärm-

lige Oberbekleidung zu beschreiben. Letztlich sind die drei Begriffe, wenn sie von Laien 

verwendet werden, weitgehend inhaltsgleich; es sind insbesondere auch langärmlige 

T-Shirts oder Pullover aus dünnem Baumwollstoff denkbar.  

Der Umstand, dass die Klägerin den Inhalt des Gesprächs mit ..... nur pauschal und 

undetailliert mit Smalltalk bzw. dem Wetter beschreiben konnte, gebietet nicht den 

Schluss auf die Unglaubhaftigkeit ihrer Angaben. Die Klägerin zeigte sich in ihrem 

Kommunikationsverhalten bei der Anhörung durch den Senat einerseits als aufgeregt 

und andererseits als unangenehm berührt von den Fragen rund um die Zeugung ihrer 

Tochter. Konkrete und detaillierte Antworten gab die Klägerin sowohl im Verwaltungs-

verfahren als auch im gerichtlichen Verfahren in der Regel nur auf entsprechend kon-

krete Fragestellungen und nicht von sich aus. Dies zeigt der Vergleich zwischen den 

Angaben in der Antragstellung durch Anwaltsschriftsatz aufgrund entsprechender Be-

fragung der Klägerin einerseits und den Angaben durch die Klägerin persönlich insbe-

sondere in den Formularen der Beklagten. Der Senat ist davon überzeugt, dass dies 

nicht auf einem prozesstaktischen Vorgehen der Klägerin, sondern auf deren Persön-

lichkeit und Kommunikationsverhalten beruht. So war die Klägerin etwa auf konkrete 

Nachfrage in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat in der Lage, ein weiteres 
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bisher nicht mitgeteiltes Detail des Treffens mit ..... zu schildern, nämlich dass dieser 

sich für die Straßenbahnfahrt zu ihrer Wohnung eine Fahrkarte gezogen hatte. Zeitnah 

zu dem Gespräch mit ....., das sich im Wesentlichen auf die ca. zwei Stunden im 

............ beschränkt hatte, wurden der Klägerin solche detaillierten Nachfragen nach 

dem Inhalt des Gesprächs nicht gestellt. Aufgrund der mittlerweile vergangenen knapp 

sechs Jahre seit dem Gespräch können detaillierte Schilderungen aufgrund konkreter 

Nachfragen jetzt nicht mehr erwartet werden.  

Detailliertere Angaben dazu, wie genau sich die Suche nach ..... bei Facebook gestal-

tete, konnten von der Klägerin nicht erwartet werden. 

bb) Die glaubhaft geschilderten Bemühungen der Klägerin, den Kindsvater zu ermitteln, 

waren ausreichend. 

Der Senat geht aufgrund der oben dargelegten Erwägungen davon aus, dass die Klä-

gerin entsprechend ihrer für glaubhaft erachteten Schilderung jedenfalls zeitnah nach 

dem Treffen mit ..... noch zwei- bis dreimal im ............ in der ............. war und sich dort 

nach ..... erkundigte. Da diese Erkundigungen erfolglos verlaufen waren, waren weitere 

Nachfragen im Café offensichtlich aussichtslos und konnten deshalb von der Klägerin 

nach Feststellung der Schwangerschaft nicht erwartet werden. Es ist für den Senat 

nicht erkennbar, inwiefern nach den erfolglos gebliebenen Nachfragen der Klägerin 

weitere Befragungen etwa des gesamten Personals und bzw. oder von Gästen erfolg-

versprechend gewesen sein könnten. Gleiches gilt für einen Aushang am ............. War 

die Identität des Kindsvaters, der offensichtlich ein normaler Gast im Café gewesen 

war, zeitnah nach dem Treffen mit der Klägerin dort nicht zu ermitteln, standen weitere 

Ermittlungen nach Feststellung der Schwangerschaft rund vier Monate nach dem Tref-

fen in keinem Verhältnis zu den Erfolgsaussichten solcher Ermittlungen.  

2. Es liegen die Voraussetzungen für eine rückwirkende Bewilligung gemäß § 4 Halb-

satz 1 UVG vor.  

Gemäß § 4 Halbsatz 1 UVG wird die Unterhaltsleistung rückwirkend längstens für den 

letzten Monat vor dem Monat gezahlt, in dem der Antrag hierauf bei der zuständigen 

Stelle eingegangen ist, wobei dies gemäß § 4 Halbsatz 2 UVG nicht gilt, wenn es an 

zumutbaren Bemühungen gefehlt hat, den unterhaltsverpflichteten Elternteil zu Unter-

haltszahlungen zu veranlassen.  
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Aus den dargelegten Gründen hat die Klägerin nicht ihre Mitwirkungspflicht gemäß § 1 

Abs. 3 UVG verletzt und waren deshalb Bemühungen, den Kindsvater zu Unterhalts-

zahlungen zu veranlassen, mangels Kenntnis von dessen Identität nicht möglich und 

damit unzumutbar i. S. d. § 4 Halbsatz 2 UVG.  

3. Da die Bewilligung von Unterhaltsvorschuss ein Dauerverwaltungsakt ist, erstreckt 

sich für den Fall einer erfolgreichen Klage auf Verpflichtung zur Gewährung von Unter-

haltsvorschuss der Verpflichtungsausspruch - wie auch sonst bei Verpflichtungsklagen 

- auf den Zeitraum bis zur letzten mündlichen Verhandlung und ist nicht bis zum Erlass 

des Widerspruchsbescheids beschränkt (vgl. SächsOVG, Urt. v. 24. Mai 2023 - 5 A 

590/21 -, zur Veröffentlichung in juris vorgesehen).  

B. Die Beklagte trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens in beiden Rechts-

zügen (§ 154 Abs. 1, § 188 Satz 2 VwGO). Die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines 

Bevollmächtigten für das Vorverfahren (§ 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO) bestand aufgrund 

der Komplexität des Streitstoffs in tatsächlicher Hinsicht. Die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i. V. m. § 708 Nr. 10 Satz 1, § 711 

ZPO. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil kein Fall des § 132 Abs. 2 VwGO vorliegt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 

Die Beschwerde ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 
Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich einzulegen. 
Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Die Beschwerde ist inner-
halb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung 
ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich einzureichen. 

Die Schriftform ist auch bei Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe 
des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I 3803), die durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607, 4611) zuletzt geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung gewahrt. Verpflichtet zur Übermittlung als elektronisches 
Dokument in diesem Sinne sind ab 1. Januar 2022 nach Maßgabe des § 55d VwGO 
Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse; ebenso die nach der Verwaltungsgerichtsordnung vertretungsberechtigten 
Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO 
zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Die 
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vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach 
glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechts-
sache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemein-
samen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungs-
gerichts, von der das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 
In Rechtstreitigkeiten aus dem Beamtenverhältnis und Disziplinarrecht kann auch die 
Abweichung des Urteils von einer Entscheidung eines anderen Oberverwaltungsge-
richts vorgetragen werden, wenn es auf diese Abweichung beruht, solange eine Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts in der Rechtsfrage nicht ergangen ist. 

Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einle-
gung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte 
durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten 
lassen. 

In Angelegenheiten, die ein gegenwärtiges oder früheres Beamten-, Richter-, Wehr-
pflicht-, Wehrdienst- oder Zivildienstverhältnis oder die Entstehung eines solchen Ver-
hältnisses betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, 
die in einem Zusammenhang  mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhält-
nis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, ein-
schließlich Prüfungsangelegenheiten, sind auch Gewerkschaften und Vereinigungen 
von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder 
für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und de-
ren Mitglieder vertretungsbefugt. Vertretungsbefugt sind auch juristische Personen, de-
ren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer dieser Organisationen stehen, 
wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung 
dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammen-
schlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Sat-
zung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haf-
tet. Diese Bevollmächtigten müssen durch Personen mit der Befähigung zum Richter-
amt handeln. 

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäf-
tigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

 

Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 

 

gez.: 
Munzinger          Döpelheuer              Martini 


